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Gerd Geschädigter ./. Verein „Ehrlich währt am längsten“

Landgericht Oldenburg, Az. 12 O 3410/06
Herausgabe
Sehr geehrter Herr Wagner,

mit Schreiben vom ……………… habe ich auf Ihr unverschämtes Drängen hin die Unterlassung erklärt und bezahlt.

Durch Entscheidung vom 14.12.2006, Az. 12 O 3410/06, Ihnen zugestellt am 18.12.2006, hat das Landgericht Oldenburg entschieden, dass Ihre Abmahnungen rechtsmissbräuchlich sind und Ihnen dazu noch jede Abmahnberechtigung fehlt. 

Gemäß § 812 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 8 Abs. 4 UWG fordere ich Sie zur Herausgabe meiner Unterlassungserklärung und der von mir an Sie bezahlten „Abmahnpauschale“ in Höhe von 146,16 € auf bis zum

31.12.2006

Sollten Erklärung und Geld nicht bis zu diesem Tag bei mir eingegangen sein, werde ich ohne weiter Aufforderung und unverzüglich gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Meine Bankverbindung lautet:

Mit freundlichen Grüßen
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